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Zürich, 11. Januar 2011



Amtliche Vermessung Gemeinde . . . . . . . . . . . . 
Änderung Flächenmass Grundstück Kat. Nr. 4186 

Sehr geehrte Grundeigentümerin, sehr geehrter Grundeigentümer

Mit Kreisschreiben Nr. 2007/05 vom 24. September 2007 hat das Bundesamt für Landestopografie den Kantonen mitgeteilt, dass die topologischen Bereinigungen der Hoheitsgrenzen (Landes-, Kantons-, Bezirks- und Gemeindegrenzen) auszuführen sind. Diese Arbeiten beinhalten den widerspruchsfreien Abgleich der Liegenschaften entlang der Gemeindegrenzen, insbesondere das exakte Einrechnen von Grenzpunkten in die Gemeindegrenze. Aufgrund neu eingerechneter  Grenzpunkte können Grundstücke so betroffen sein, dass ihr Flächenmass ändert. 

Nach § 24 der kantonalen Vermessungsverordnung sind Änderungen des Flächenmasses (Grundbuchfläche) dem Grundbuchamt als auch den Eigentümerinnen und Eigentümern mitzuteilen. 
Das unten aufgeführte Grundstück ist durch die numerische Nachbearbeitung in seinem Flächenmass wie folgt betroffen:
	Grundstück Kat. Nr. 	4186
	Bisherige Fläche:	1587 m2
	Neue Fläche:	1585 m2
	Differenz:		-  2 m2

Am materiellen Grenzverlauf, d. h. an der Form des Grundstücks wurde nichts geändert. Die Anpassung des Flächenmasses ist eine rein formelle Änderung. Es besteht keine Einsprachemöglichkeit. Das neue Flächenmass wird auf Grund unserer Meldung vom zuständigen Grundbuchamt ohne weitere Anzeige im Grundbuch nachgeführt.

Für Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


Mit freundlichen Grüssen
Beauftragter Ingenieur-Geometer


Vorschlag Beilagen:
Plan 1:500/1000
neues Flächenverzeichnis
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